Betrieb:      
Unternehmernr.: 
Nachweis der baulichen Anforderungen für besonders tiergerechte Haltung (gem. Anlage 1 der AFP-Richtlinien)
Anforderungen an die Haltung von Schafen (AFP-Anlage 1, Nr. 9), Stand 2026 
1. Kriterium: 

Mind. 5 % tageslichtdurchlässige Flächen in Bezug zur nutzbaren Stallgrundfläche.
(Windschutznetze, Curtains und Spaceboards nur mit 50 % Lichtdurchlässigkeit berechnen)

Nachweis:

     
2. Kriterium:
Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht (mindestens 2,0 m²) ausgestattet sein.

Nachweis:
     
3. Kriterium:
Die nutzbare Stallfläche muss 1,5 m² je Schaf und 0,35 m² je Lamm betragen. Pro Bock müssen 2 m² nutzbare Stallfläche zur Verfügung stehen. 
Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen sein.
Nachweis:
     
4. Kriterium:
Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf zur Verfügung steht. Der Auslauf muss so bemessen und gestaltet sein, dass er für die Sammlung und den Aufenthalt der gesamten Herde ausreicht.

Nachweis:
     
5. Kriterium:
Ein Klauenbad einschließlich Zutriebeinrichtung muss vorhanden sein.
Nachweis:
     

Datum, Unterschrift (Architekt*in)                                     Datum, Unterschrift (Bauherr*in)
AFP - Nachweis Anlage 1, Schafhaltung
1
Stand 2026

